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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER ALBGUT GMBH  (KURZ „ALBGUT GMBH “)  
FÜR VERANSTALTUNGEN (STAND: APRIL 2023) 

 

1 GELTUNGSBEREICH 

1.1 Diese Geschäftsbedingungen gelten für Ver-
träge über die zeitweise und mietweise 
Überlassung von Festsaal, Konferenz-, Semi-
nar-, Bankett- und Veranstaltungsräumen 
und Freiflächen der ALBGUT GMBH  zur 
Durchführung von Veranstaltungen wie 
Hochzeiten, Seminaren, Tagungen, Ausstel-
lungen und Präsentationen etc. sowie für 
alle in diesem Zusammenhang für den Kun-
den erbrachten weiteren Leistungen und 
Lieferungen der ALBGUT GMBH  insbeson-
dere Zimmerbuchungen. 

1.2 Die Unter- oder Weitervermietung der über-
lassenen Räume oder Flächen sowie die Ein-
ladung zu Vorstellungsgesprächen, Ver-
kaufs- oder ähnlichen Veranstaltungen be-
dürfen der vorherigen Zustimmung der 
ALBGUT GMBH  in Textform, wobei § 540 
Abs. 1 Satz 2 BGB abbedungen wird, soweit 
der Kunde nicht Verbraucher ist. 

1.3 Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kun-
den finden nur Anwendung, wenn dies vor-
her ausdrücklich zwischen der ALBGUT 
GMBH  und dem Kunden schriftlich verein-
bart wurde. 

2 VERTRAGSABSCHLUSS, -PARTNER, HAFTUNG, 
VERJÄHRUNG 

2.1 Vertragspartner sind die ALBGUT GMBH  
und der Kunde. Der Veranstaltungsvertrag 
(nachfolgend kurz „Vertrag“ genannt) 
kommt durch die schriftliche Annahme des 
von der ALBGUT GMBH  abgegebenen Ange-
bots durch den Kunde zustande. Schließt der 
Kunde den Vertrag im Namen eines Dritten 
ab, so wird nicht er, sondern der Dritte Ver-
tragspartner der ALBGUT GMBH ; der Kunde 
hat der ALBGUT GMBH  hierauf rechtzeitig 
vor Vertragsschluss besonders hinzuweisen 
und der ALBGUT GMBH  den Namen und An-
schrift des tatsächlichen Vertragspartners 
mitzuteilen. 

2.2 Schließt der Kunde den Vertrag erkennbar 
im Namen des Dritten ab oder hat der Dritte 
für die vertragliche Abwicklung einen ge-
werblichen Vermittler oder Organisator be-
auftragt, so haften Kunde, Vermittler oder 
Organisator gesamtschuldnerisch mit dem 
Dritten, der Vertragspartner wird, für alle 
Verpflichtungen aus dem Vertrag, soweit 
der ALBGUT GMBH  entsprechende Erklä-
rungen des Kunden, Vermittlers oder Orga-
nisators vorliegen. Davon unabhängig ist 

der Kunde verpflichtet, alle buchungsrele-
vanten Informationen, insbesondere diese 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen an den 
Dritten weiterzuleiten. 

2.3 Die ALBGUT GMBH  haftet für von ihr zu ver-
tretende Schäden aus der Verletzung des Le-
bens, des Körpers oder der Gesundheit. Wei-
terhin haftet sie für sonstige Schäden, die auf 
einer vorsätzlichen oder Grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung der ALBGUT GMBH  bezie-
hungsweise auf einer vorsätzlichen oder 
fahrlässigen Verletzung von vertragstypi-
schen Pflichten der ALBGUT GMBH  beru-
hen. Einer Pflichtverletzung der ALBGUT 
GMBH  steht die eines gesetzlichen Vertre-
ters oder Erfüllungsgehilfen gleich. Weiter-
gehende Schadensersatzansprüche, soweit 
in Ziffer 9 nicht anderweitig geregelt, sind 
ausgeschlossen. Sollten Störungen oder 
Mängel an den Leistungen der ALBGUT 
GMBH  auftreten, wird die ALBGUT GMBH  
bei Kenntnis oder auf unverzügliche Rüge 
des Kunden bemüht sein, für Abhilfe zu sor-
gen. Der Kunde ist verpflichtet, das ihm Zu-
mutbare beizutragen, um die Störung zu be-
heben und einen möglichen Schaden gering 
zu halten. Im Übrigen ist der Kunde ver-
pflichtet, der ALBGUT GMBH  rechtzeitig auf 
die Möglichkeit der Entstehung eines außer-
gewöhnlich hohen Schadens hinzuweisen. 
Unterlässt der Kunde schuldhaft, einen Man-
gel der ALBGUT GMBH  anzuzeigen, so tritt 
ein Anspruch auf Minderung des vertraglich 
vereinbarten Entgelts nicht ein.   

2.4 Alle Ansprüche gegen die ALBGUT GMBH  
verjähren grundsätzlich in einem Jahr, ab 
dem gesetzlichen Verjährungsbeginn. Scha-
densersatzansprüche verjähren kenntnisab-
hängig in fünf Jahren, soweit sie nicht auf ei-
ner Verletzung des Lebens, des Körpers, der 
Gesundheit  oder der Freiheit beruhen. 
Diese Schadensersatzansprüche verjähren 
kenntnisunabhängig in zehn Jahren. Die Ver-
jährungsverkürzungen gelten nicht bei An-
sprüchen, die auf einer vorsätzlichen oder 
grob fahrlässigen Pflichtverletzung der 
ALBGUT GMBH  beruhen. 

3 LEISTUNGEN, PREISE, ZAHLUNG, AUFRECHNUNG 

3.1 Die ALBGUT GMBH  ist verpflichtet, die vom 
Kunden bestellten und von der ALBGUT 
GMBH   zugesagten Leistungen nach Maß-
gabe dieser Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen zu erbringen. 
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3.2 Der Kunde ist verpflichtet, die für diese und 
weitere in Anspruch genommenen Leistun-
gen vereinbarten bzw. geltenden Preise der 
ALBGUT GMBH   zu zahlen. Dies gilt auch für 
vom Kunden direkt oder über die ALBGUT 
GMBH  beauftragte Leistungen, die durch 
Dritte erbracht und von der ALBGUT GMBH  
verauslagt werden. Insbesondere gilt dies 
auch für Forderungen von Urheberrechts-
verwertungsgesellschaften. 

3.3 Nutzungszeitraum der Eventlocation: Die 
Raumnutzungszeit beginnt mit Schlüssel-
übergabe und endet mit der Schlüsselrück-
gabe. Der Caterer sowie der Veranstalter er-
halten einen Schlüssel zur gebuchten Event-
location beim Event-Aufbau. Der Aufbau in 
der Location kann durch den Caterer und 
Veranstalter am Vortag des ersten Eventtags 
nach Absprache mit albgut ab 14:00 Uhr 
selbständig durchgeführt werden, sofern am 
Vortrag keine Veranstaltung in der Location 
stattfindet. Sollte die Location am Vortag be-
legt sein, ist der Zeitpunkt des Aufbaus mit 
albgut abzustimmen. Spätestens 4 Wochen 
vor der Veranstaltung kann der Aufbauzeit-
punkt festgelegt werden. Um 20:00 Uhr 
muss der Aufbau beendet sein, da dann die 
Tore zum Gelände geschlossen werden. Die 
Sperrstunde am Veranstaltungstag verein-
bart der Veranstalter mit dem Caterer.  
Schlüsselrückgabe und Abnahme der Loca-
tion erfolgt am Folgetag des Events bis 
14:00 Uhr nach Absprache. Die Location ist 
besenrein zu übergeben.    
Pflichten des Veranstalters ab Schlüssel-
übergabe bis zur Schlüsselrückgabe:  
- Gewährleistung der Sicherheit der Ver-

anstaltung  
- Einhaltung der Vorschriften sowie die 

ständige Anwesenheit des Veranstalters 
oder eines von ihm beauftragter Veran-
staltungsleiter  

- Wenn der Veranstalter und seine Erfül-
lungsgehilfen die Location verlassen, ist 
es Aufgabe des Veranstalters, die Loca-
tion ordnungsgemäß zu verschließen 
und sicher zu stellen, dass keine bren-
nenden Gegenstände (z.B. Kerzen) an 
sind.  

- Gewährleistung der Zusammenarbeit 
von Ordnungsdienst, Brandsicherheits-
wache und Sanitätswache mit der Poli-
zei, der Feuerwehr und dem Rettungs-
dienst  

Eine Verlängerung der Veranstaltung kann 
nur nach schriftlicher Zustimmung der Be-

treiberin erfolgen.  Dadurch anfallende Zu-
satzkosten werden dem Veranstalter in 
Rechnung gestellt.  
Alle Gäste-Fahrzeuge müssen bis zur Schlüs-
selrückgabe den Parkplatz geräumt haben, 
da die Betreiberin danach die Tore  schließt. 

3.4 Die vereinbarten Preise verstehen sich ein-
schließlich der zum Zeitpunkt des Vertrags-
schlusses geltenden Steuer . 
Bei Änderungen der gesetzlichen Umsatz-
steuer oder der Neueinführung, Änderung 
oder Abschaffung lokaler Abgaben auf den 
Leistungsgegenstand nach Vertragsschluss 
werden die Preise entsprechend angepasst. 
Bei Verträgen mit Verbrauchern gilt dieses 
nur, wenn der Zeitraum zwischen Vertrags-
abschluss und Vertragserfüllung vier Mo-
nate überschreitet. Darüber hinaus haftet 
der Kunde für die Bezahlung sämtlicher von 
dessen Gästen/Teilnehmern bestellten Ge-
tränken sowie sonstiger von diesen veran-
lasster Kosten. 

3.5 Rechnungen der ALBGUT GMBH  ohne Fäl-
ligkeitsdatum sind binnen 10 Tagen nach 
Zugang der Rechnung zur Zahlung fällig. Die 
ALBGUT GMBH  kann die unverzügliche Zah-
lung fälliger Forderungen jederzeit vom 
Kunden verlangen. Der Kunde kommt spä-
testens in Verzug, wenn er nicht innerhalb 
von 30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang ei-
ner Rechnung Zahlung leistet; dies gilt ge-
genüber einem Kunden, der Verbraucher ist, 
nur, wenn auf diese Folgen in der Rechnung 
besonders hingewiesen worden ist. Bei Zah-
lungsverzug ist die ALBGUT GMBH  berech-
tigt, die jeweils geltenden gesetzlichen Ver-
zugszinsen in Höhe von derzeit 9 %-Punk-
ten bzw. bei Rechtsgeschäften, an denen ein 
Verbraucher beteiligt ist, in Höhe von 5 %-
Punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz 
zu verlangen. Der ALBGUT GMBH  bleibt die 
Geltendmachung und der Nachweis eines 
höheren Schadens vorbehalten. Für jede 
Mahnung nach Verzugseintritt kann die 
ALBGUT GMBH  eine Mahngebühr von 5,00 
Euro erheben. 

3.6 Die ALBGUT GMBH  ist berechtigt, nach 
schriftlichem Vertragsschluss eine ange-
messene Reservierungsgebühr vom Kunden 
zu verlangen. Diese Reservierungsgebühr ist 
sofort zur Zahlung durch den Kunden fällig. 
Sie wird auf die vereinbarte Vergütung nach 
Erstellung der Schlussrechnung angerech-
net, soweit die Veranstaltung tatsächlich 
stattfindet. Wird die reservierte Veranstal-
tung innerhalb von 6 Monate vor dem ver-
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einbarten Veranstaltungstermin vom Kun-
den storniert, wird die Reservierungsge-
bühr als Entschädigung für das Vorhalten 
der Veranstaltungslocation durch die 
ALBGUT GMBH  einbehalten.     

3.7 Die ALBGUT GMBH  ist berechtigt, bei Ver-
tragsschluss vom Kunden eine angemessene 
Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung, 
zum Beispiel in Form einer Kreditkartenga-
rantie, einer Anzahlung oder Ähnlichem zu 
verlangen. Die Höhe der Vorauszahlung und 
die Zahlungstermine können im Vertrag in 
Textform vereinbart werden. 

3.8 In begründeten Fällen, zum Beispiel Zah-
lungsrückstand des Kunden oder Erweite-
rung des Vertragsumfanges, ist die ALBGUT 
GMBH  berechtigt, auch nach Vertrags-
schluss bis zu Beginn der Veranstaltung eine 
Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung im 
Sinne vorstehender Ziffer 3.6 oder eine An-
hebung der im Vertrag vereinbarten Voraus-
zahlung oder Sicherheitsleistung bis zur vol-
len vereinbarten Vergütung zu verlangen. 

3.9 Der Kunde kann nur mit einer unstreitigen 
oder rechtskräftig festgestellten Forderung 
gegenüber einer Forderung der ALBGUT 
GMBH  aufrechnen. 

4 RÜCKTRITT DES KUNDEN (ABBESTELLUNG, 
STORNIERUNG) 

4.1 Ein Rücktritt des Kunden von dem mit der 
ALBGUT GMBH  geschlossenen Vertrag ist 
nur möglich, wenn ein Rücktrittsrecht im 
Vertrag ausdrücklich vereinbart wurde, ein 
sonstiges gesetzliches Rücktrittsrecht be-
steht oder wenn die ALBGUT GMBH  der 
Vertragsaufhebung ausdrücklich zustimmt. 
Die Vereinbarung eines Rücktrittsrechtes 
sowie die etwaige Zustimmung zu einer Ver-
tragsaufhebung müssen jeweils in Textform 
erfolgen. 

4.2 Sofern zwischen der ALBGUT GMBH  und 
dem Kunden ein Termin zum kostenfreien 
Rücktritt vom Vertrag vereinbart wurde, 
kann der Kunde bis dahin vom Vertrag zu-
rücktreten, ohne Zahlungs- oder Schadens-
ersatzansprüche der ALBGUT GMBH  auszu-
lösen. Das Rücktrittsrecht des Kunden er-
lischt, wenn er nicht bis zum vereinbarten 
Termin sein Recht zum Rücktritt gegenüber 
der ALBGUT GMBH  ausübt. Maßgeblich für 
die Rechtzeitigkeit der Rücktrittserklärung 
ist deren Zugang bei der ALBGUT GMBH . 
Der Kunde muss den Rücktritt schriftlich er-
klären.  

4.3 Ist ein Rücktrittsrecht nicht vereinbart oder 
bereits erloschen, besteht auch kein gesetz-
liches Rücktritts- oder Kündigungsrecht und 

stimmt die ALBGUT GMBH  einer Vertrags-
aufhebung nicht zu, behält die ALBGUT 
GMBH  den Anspruch auf die vereinbarte 
Vergütung zzgl. der Reservierungsgebühr 
trotz Nichtinanspruchnahme der Leistung. 
Die ALBGUT GMBH  hat die Einnahmen aus 
anderweitiger Vermietung der Räume 
und/oder Zimmer sowie die ersparten Auf-
wendungen anzurechnen. Die jeweils er-
sparten Aufwendungen können dabei ge-
mäß der Ziffern 4.4, 4.5, 4.6 pauschaliert 
werden. Dem Kunden steht der Nachweis 
frei, dass der Anspruch nicht oder nicht in 
der geforderten Höhe entstanden ist. Der 
ALBGUT GMBH  steht der Nachweis frei, 
dass ein höherer Anspruch entstanden ist. 

4.4 Werden die Zimmer nicht anderweitig ver-
mietet, ist der Kunde verpflichtet, mindes-
tens 90 % des vertraglich vereinbarten Prei-
ses für Pauschalarrangements mit Fremd-
leistung zu zahlen.  

4.5 Tritt der Kunde erst zwischen der 8. und 4. 
Woche vor dem Veranstaltungstermin zu-
rück, ist die ALBGUT GMBH  berechtigt, zu-
züglich zum vereinbarten Mietpreis 35 % 
des entgangenen Speiseumsatzes in Rech-
nung zu stellen, bei einem späteren Rück-
tritt 70 % des Speiseumsatzes. Soweit noch 
kein Betrag für Speisen und Getränke ver-
traglich vereinbart war, wird für die Pau-
schale das preislich niedrigste 3-Gänge-
Menü des jeweils gültigen Veranstaltungs-
angebotes zugrunde gelegt.   

4.6 Wurde eine Tagungspauschale je Teilneh-
mer vereinbart, so ist die ALBGUT GMBH  
berechtigt, bei einem Rücktritt zwischen der 
8. und der 4. Woche vor dem Veranstal-
tungstermin 60 %, bei einem späteren Rück-
tritt 85 % der Tagungspauschale x verein-
barter Teilnehmerzahl in Rechnung zu stel-
len. 

4.7 Die vorstehenden Regelungen über die Ent-
schädigung gelten entsprechend, wenn der 
Kunde die gebuchten Leistungen, ohne dies 
der ALBGUT GMBH  gegenüber rechtzeitig 
mitzuteilen, überhaupt nicht in Anspruch 
nimmt.   

5 RÜCKTRITT DER ALBGUT GMBH  

5.1 Sofern vereinbart wurde, dass der Kunde in-
nerhalb einer bestimmten Frist kostenfrei 
vom Vertrag zurücktreten kann, ist die 
ALBGUT GMBH  in diesem Zeitraum ihrer-
seits berechtigt, vom Vertrag zurückzutre-
ten, wenn Anfragen anderer Kunden nach 
den vertraglich gebuchten Veranstaltungs-
räumen/Zimmern vorliegen und der Kunde 
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auf Rückfrage der ALBGUT GMBH  mit ange-
messener Fristsetzung auf sein Recht zum 
Rücktritt nicht verzichtet.  

5.2 Wird eine gemäß Ziffer 3.5 und/oder Ziffer 
3.6, 3.7 vereinbarte oder verlangte Reservie-
rungsgebühr/Vorauszahlung oder Sicher-
heitsleistung auch nach Verstreichen einer 
von der ALBGUT GMBH  gesetzten angemes-
senen Nachfrist nicht geleistet, so ist die 
ALBGUT GMBH  ebenfalls zum Rücktritt vom 
Vertrag berechtigt. 

5.3 Ferner ist die ALBGUT GMBH  berechtigt, 
aus sachlich gerechtfertigtem und wichti-
gem Grund vom Vertrag zurückzutreten, 
insbesondere falls 
- höhere Gewalt oder andere von der 

ALBGUT GMBH  nicht zu vertretende Um-
stände die Erfüllung des Vertrages unmög-
lich machen; 

- Veranstaltungen oder Räume unter irre-
führender oder falscher Angabe oder Ver-
schweigen wesentlicher Tatsachen ge-
bucht werden; wesentlich kann dabei die 
Identität des Kunden, die Zahlungsfähig-
keit oder der Aufenthaltszweck sein; 

- die ALBGUT GMBH  begründeten Anlass zu 
der Annahme hat, dass die Veranstaltung 
den reibungslosen Geschäftsbetrieb, die 
Sicherheit oder das Ansehen der ALBGUT 
GMBH  in der Öffentlichkeit gefährden 
kann, ohne dass dies dem Herrschafts- 
bzw. Organisationsbereich der ALBGUT 
GMBH  zuzurechnen ist; 

- der Zweck bzw. der Anlass der Veranstal-
tung gesetzeswidrig ist; 

- ein Verstoß gegen Ziffer 1.2 vorliegt; 
- die ALBGUT GMBH  von Umständen 

Kenntnis erlangt, dass sich die Vermögens-
verhältnisse des Kunden nach Vertrags-
schluss wesentlich verschlechtert haben 
und insbesondere wenn der Kunde fällige 
Forderungen der ALBGUT GMBH  nicht 
ausgleicht oder keine ausreichende Si-
cherheitsleitung bietet und deshalb Zah-
lungsansprüche der ALBGUT GMBH  ge-
fährdet erscheinen; 

- der Kunde über sein Vermögen einen An-
trag auf Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens gestellt, eine eidesstattliche Versiche-
rung nach § 807 ZPO abgegeben, ein au-
ßergerichtliches Schuldenbereinigungs-
verfahren eingeleitet oder seine Zahlun-
gen eingestellt hat; 

- ein Insolvenzverfahren über das Vermö-
gen des Kunden eröffnet oder die Eröff-
nung mangels Masse abgelehnt wird.    

5.4 Der berechtigte Rücktritt der ALBGUT 
GMBH  begründet keinen Anspruch des Kun-
den auf Schadensersatz. Die ALBGUT GMBH  
hat den Kunden von der Ausübung des 
Rücktrittsrechts unverzüglich schriftlich in 
Kenntnis zu setzen.  

6 An- und Abreise, Zimmerbereitstellung, -
übergabe und -rückgabe 

6.1  Der Kunde erwirbt keinen Anspruch auf die 
Bereitstellung bestimmter Zimmer, soweit 
dies nicht ausdrücklich vereinbart wurde. 

6.2  Gebuchte Zimmer stehen dem Kunden ab 
17:00 Uhr des vereinbarten Anreisetages 
zur Verfügung. Der Kunde hat keinen An-
spruch auf frühere Bereitstellung, es sei 
denn, er hat dies mit der ALBGUT GMBH  
schriftlich vereinbart. 

6.3  Gebuchte Zimmer sind vom Kunden oder 
dessen Gäste/Teilnehmer bis spätestens 
18:00 Uhr des vereinbarten Anreisetages in 
Anspruch zu nehmen. Sofern nicht aus-
drücklich eine spätere Ankunftszeit verein-
bart wurde, hat die ALBGUT GMBH  das 
Recht, gebuchte Zimmer nach 18:00 Uhr an-
derweitig zu vergeben, ohne dass der Ver-
tragspartner hieraus Ersatzansprüche her-
leiten kann. Der ALBGUT GMBH  steht inso-
weit ein Rücktrittsrecht zu. 

6.4  Am vereinbarten Abreisetag sind die Zim-
mer dem Hotel spätestens um 11:00 Uhr ge-
räumt zur Verfügung zu stellen. Danach 
kann die ALBGUT GMBH  aufgrund der ver-
späteten Räumung des Zimmers für dessen 
vertragsüberschreitende Nutzung bis 18:00 
Uhr 50 % des vollen Logispreises (Listen-
preises) in Rechnung stellen, ab 18:00 Uhr 
90 %. Vertragliche Ansprüche des Kunden 
werden hierdurch nicht begründet. Ihm 
steht es frei nachzuweisen, dass der 
ALBGUT GMBH  kein oder ein wesentlich 
niedrigerer Anspruch auf Nutzungsentgelt 
entstanden ist. 

7 ÄNDERUNGEN DER TEILNEHMERZAHL UND DER 

VERANSTALTUNGSZEIT 

7.1 Der Kunde ist verpflichtet, der ALBGUT 
GMBH  bei Vertragsabschluss die voraus-
sichtliche Gäste-/Teilnehmerzahl anzuge-
ben. Eine Erhöhung der Teilnehmerzahl um 
mehr als 5 % muss der ALBGUT GMBH  spä-
testens fünf Werktage vor Veranstaltungs-
beginn mitgeteilt werden; sie bedarf der Zu-
stimmung der ALBGUT GMBH , die in Text-
form erfolgen soll. Der Abrechnung wird die 
tatsächliche Teilnehmerzahl zugrunde ge-
legt, mindestens aber 95 % der vereinbarten 
höheren Teilnehmerzahl. Ist die tatsächliche 
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Teilnehmerzahl niedriger, hat der Kunde 
das Recht, den vereinbarten Preis um die 
von ihm nachzuweisenden, aufgrund der ge-
ringeren Teilnehmerzahl zusätzlich erspar-
ten Aufwendungen zu mindern. 

7.2 Eine Reduzierung der Teilnehmerzahl um 
mehr als 5 % soll der ALBGUT GMBH  früh-
zeitig, spätestens bis fünf Werktage vor Ver-
anstaltungsbeginn, mitgeteilt werden. Der 
Abrechnung wird die tatsächliche Teilneh-
merzahl zugrunde gelegt, mindestens je-
doch 95 % der letztlich vereinbarten Teil-
nehmerzahl. Ziffer 7.1 Satz 3 gilt entspre-
chend.  

7.3 Bei Reduzierung der Teilnehmerzahl um 
mehr als 10% ist die ALBGUT GMBH  be-
rechtigt, die bestätigten Räume, unter Be-
rücksichtigung der gegebenenfalls abwei-
chenden Raummiete, zu tauschen, es sei 
denn, dass dies dem Kunden unzumutbar 
ist. Die Preise können von der ALBGUT 
GMBH  auch dann geändert werden, wenn 
der Kunde nachträglich Änderungen der An-
zahl der Teilnehmer/Gäste, der Leistung der 
ALBGUT GMBH  oder der Dauer der Veran-
staltung wünscht und die ALBGUT GMBH  
dem zustimmt. 

7.4 Verschieben sich die vereinbarten Anfangs- 
oder Schlusszeiten der Veranstaltung und 
stimmt die ALBGUT GMBH  diesen Abwei-
chungen zu, so kann die ALBGUT GMBH  die 
zusätzliche Leistungsbereitschaft wie insbe-
sondere Vorhaltung von Personal und Aus-
stattung angemessen in Rechnung stellen, es 
sei denn, die ALBGUT GMBH  trifft ein Ver-
schulden. 

7.5 Bei Veranstaltungen, die über 23:00 Uhr 
hinausgehen, kann die ALBGUT GMBH , falls 
nicht anders vereinbart, von diesem Zeit-
punkt an den Personalaufwand aufgrund 
Einzelnachweises abrechnen.     

8 MITBRINGEN VON SPEISEN UND GETRÄNKEN 

Der Kunde darf Speisen und Getränke zu 
Veranstaltungen nur nach schriftlicher Ver-
einbarung mit der ALBGUT GMBH  mitbrin-
gen. In diesen Fällen kann die ALBGUT 
GMBH  einen Beitrag/eine Servicegebühr 
zur Deckung der Gemeinkosten berechnen. 
Der Kunde trägt in jedem Fall die Haftung 
von mitgebrachten Speisen und Getränken 
selbst. 

9 TECHNISCHE EINRICHTUNGEN UND ANSCHLÜSSE 

9.1 Soweit die ALBGUT GMBH   für den Kunden 
auf dessen Veranlassung technische und 
sonstige Einrichtungen von Dritten be-
schafft, handelt sie im Namen, in Vollmacht 

und auf Rechnung des Kunden.  
Der Kunde haftet für die pflegliche Behand-
lung und die ordnungsgemäße Rückgabe. Er 
stellt die ALBGUT GMBH  von allen Ansprü-
chen Dritter aus der Überlassung dieser Ein-
richtungen frei. 

9.2 Die Verwendung von eigenen elektrischen 
Anlagen des Kunden unter Nutzung des 
Stromnetzes der ALBGUT GMBH  bedarf de-
ren Zustimmung. Durch die Verwendung 
dieser Geräte und Anlagen auftretende Stö-
rungen oder Beschädigungen an den techni-
schen Anlagen der ALBGUT GMBH  gehen zu 
Lasten des Kunden, soweit die ALBGUT 
GMBH  diese nicht zu vertreten hat. Die 
durch die Verwendung entstehenden 
Stromkosten darf die ALBGUT GMBH  erfas-
sen und berechnen. 

9.3 Der Kunde ist mit Zustimmung der ALBGUT 
GMBH  berechtigt, eigene Telefon-, Telefax- 
und Datenübertragungseinrichtungen zu 
benutzen. Dafür kann die ALBGUT GMBH  
eine Anschluss- und Verbindungsgebühr 
verlangen. 

9.4 Bleiben durch den Anschluss eigener Anla-
gen des Kunden geeignete Anlagen der 
ALBGUT GMBH  ungenutzt, kann eine Aus-
fallvergütung berechnet werden. 

9.5 Störungen an von der ALBGUT GMBH  zur 
Verfügung gestellten technischen oder sons-
tigen Einrichtungen werden nach Möglich-
keit umgehend beseitigt. Zahlungen können 
nicht zurückbehalten oder gemindert wer-
den, soweit die ALBGUT GMBH  diese Stö-
rungen nicht zu vertreten hat. 

9.6 Der Kunde hat alle für die Durchführung der 
Veranstaltung gegebenenfalls notwendigen 
behördlichen Erlaubnisse auf eigene Kosten 
zu beschaffen. Ihm obliegt die Einhaltung 
dieser Erlaubnisse sowie aller sonstigen öf-
fentlich-rechtlichen Vorschriften im Zusam-
menhang mit der Veranstaltung. Sofern der 
Kunde die Erbringung von Leistungen im 
Rahmen der Veranstaltung (wie z.B. Aufbau-
arbeiten etc.) Dritten überträgt, hat der 
Kunde für die Einhaltung aller relevanten 
Arbeitsschutz- und Sicherheitsvorschriften 
zu sorgen. 

9.7 Der Kunde hat die im Rahmen selbst arran-
gierter Musikdarbietungen und Beschallun-
gen erforderlichen Formalitäten und Ab-
rechnungen eigenverantwortlich mit den 
zuständigen Institutionen (z.B. GEMA) abzu-
wickeln. 

9.8 Der Kunde darf Namen und Markenzeichen 
der ALBGUT GMBH  im Rahmen der Bewer-
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bung seiner Veranstaltung nur nach vorhe-
riger Zustimmung der ALBGUT GMBH  nut-
zen.  

10 VERLUST ODER BESCHÄDIGUNG MITGEBRACHTER 

BZW. EINGEBRACHTER SACHEN 

10.1 Mitgeführte Ausstellungs- oder sonstige, 
auch persönliche Gegenstände befinden sich 
auf Gefahr des Kunden in den Veranstal-
tungsräumen bzw. in der ALBGUT GMBH . 
Die ALBGUT GMBH  übernimmt für Verlust, 
Untergang oder Beschädigung keine Haf-
tung, auch nicht für Vermögensschäden, au-
ßer bei Grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz 
der ALBGUT GMBH . Hiervon ausgenommen 
sind Schäden aus der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit. Zudem 
sind alle Fälle, in denen die Verwahrung auf-
grund der Umstände des Einzelfalls eine 
vertragstypische Pflicht darstellt, von dieser 
Haftungsfreizeichnung ausgeschlossen. 

10.2 Mitgebrachtes Dekorationsmaterial hat den 
brandschutztechnischen Anforderungen zu 
entsprechen. Die ALBGUT GMBH  ist berech-
tigt, dafür einen behördlichen Nachweis zu 
verlangen. Erfolgt ein solcher Nachweis  
nicht, so ist die ALBGUT GMBH  berechtigt, 
bereits eingebrachtes Material auf Kosten 
des Kunden zu entfernen. Wegen möglicher 
Beschädigungen sind die Aufstellung und 
Anbringung von Gegenständen vorher mit 
der ALBGUT GMBH  abzustimmen. 

10.3 Mitgebrachte Ausstellungs- oder sonstige 
Gegenstände sind nach Ende der Veranstal-
tung unverzüglich zu entfernen. Unterlässt 
der Kunde dies, darf die ALBGUT GMBH  die 
Entfernung und Lagerung zu Lasten des 
Kunden vornehmen. Verbleiben die Gegen-
stände im Veranstaltungsraum, kann die 
ALBGUT GMBH  für die Dauer des Vorenthal-
tens des Raumes eine angemessene Nut-
zungsentschädigung berechnen.  

10.4 Für eingebrachte Sachen haftet die ALBGUT 
GMBH  dem Kunden nach den gesetzlichen 
Bestimmungen, d.h. bis zum Hundertfachen 
des Beherbergungsvertrages, höchstens je-
doch bis zu 3.500,00 Euro. Für Wertgegen-
stände (Bargeld, Schmuck etc.) ist die Haf-
tung begrenzt auf 800,00 Euro. Sofern der 
Kunde/Gast Geld, Wertpapiere und Kostbar-
keiten mit einem Wert von mehr als 800 
Euro oder sonstige Sachen mit einem Wert 
von mehr als 3.500 Euro einzubringen 
wünscht, bedarf dies einer gesonderten Auf-
bewahrungsvereinbarung mit der ALBGUT 
GMBH . 

10.5 Soweit dem Kunden und/oder dessen 
Gäste/Teilnehmer ein Stellplatz in der Ga-
rage oder auf dem Parkplatz der ALBGUT 
GMBH , auch gegen Entgelt, zur Verfügung 
gestellt wird, kommt dadurch kein Verwah-
rungsvertrag zustande. Es besteht keine 
Überwachungspflicht der ALBGUT GMBH. 
Bei Abhandenkommen oder Beschädigung 
auf dem Grundstück der ALBGUT GMBH  ab-
gestellter oder rangierter Kraftfahrzeuge 
und deren Inhalte haftet die ALBGUT GMBH  
nur nach Maßgabe der vorstehenden Ziffer 
2.3. Der Schaden muss spätestens beim Ver-
lassen des Grundstücks gegenüber der 
ALBGUT GMBH  geltend gemacht werden.  

10.6 Weckaufträge werden von der ALBGUT 
GMBH  mit größter Sorgfalt ausgeführt. 
Schadensersatzansprüche, außer wegen 
Grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz, sind 
ausgeschlossen. 

10.7 Nachrichten, Post und Warensendungen für 
den Kunden oder die Gäste/Teilnehmer  
werden mit Sorgfalt behandelt. Die ALBGUT 
GMBH  übernimmt die Zustellung, Aufbe-
wahrung und – auf Wunsch – gegen Entgelt 
die Nachsendung derselben sowie auf Nach-
frage auch für Fundsachen. Die ALBGUT 
GMBH  haftet hierbei nur nach  Maßgabe der 
vorstehenden Ziffer 2.3. Die ALBGUT GMBH  
ist berechtigt, nach spätestens einmonatiger 
Aufbewahrungsfrist unter Berechnung ei-
ner angemessenen Gebühr die vorbezeich-
neten Sachen dem lokalen Fundbüro zu 
übergeben.   

11 HAFTUNG DES KUNDEN FÜR SCHÄDEN 

11.1 Der Kunde haftet für alle Schäden an Ge-
bäude oder Inventar, die durch Veranstal-
tungsteilnehmer bzw. -besucher bzw. Gäste, 
Mitarbeiter, sonstige Dritte aus seinem Be-
reich oder ihn selbst oder seine gesetzlichen 
Vertreter und Erfüllungsgehilfen verursacht 
werden. 

11.2 Die ALBGUT GMBH  kann vom Kunden zur 
Absicherung vor eventuellen Ansprüchen 
wegen Schäden die Stellung einer angemes-
senen Sicherheitsleistung, zum Beispiel in 
Form einer Kreditkartengarantie, Versiche-
rung, Bürgschaft, etc. verlangen. 

12 SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

12.1 Änderungen und Ergänzungen des Vertra-
ges, der Antragsannahme oder dieser Allge-
meinen Geschäftsbedingungen sollen in 
Textform erfolgen. Einseitige Änderungen  
oder Ergänzungen durch den Kunden sind 
unwirksam. Zur Wahrung der in diesen All-
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gemeinen Geschäftsbedingungen bestimm-
ten Schriftformerfordernissen genügt auch 
die Abgabe der entsprechenden Erklärun-
gen per Telefax oder Email. 

12.2 Erfüllungs- und Zahlungsort – sowie aus-
schließlicher Gerichtsstand ist im kaufmän-
nischen Verkehr – Münsingen. Sofern ein 
Vertragspartner die Voraussetzung des § 38 
Absatz 2 ZPO erfüllt und keinen allgemeinen 
Gerichtsstand im Inland hat, gilt als Ge-
richtsstand, soweit rechtlich zulässig, der 
Sitz der ALBGUT GMBH  (Münsingen) als 
vereinbart. 

12.3 Es gilt deutsches Recht. Die Anwendung des 
UN-Kaufrechts und des Kollisionsrechts ist 
ausgeschlossen. 

12.4 Sollten einzelne Bestimmungen dieser All-
gemeinen Geschäftsbedingungen für Veran-
staltungen ganz oder teilweise unwirksam 
oder nichtig sein oder werden, so wird 
dadurch die Wirksamkeit der übrigen Best-
immungen nicht berührt. Im Übrigen gelten 
die gesetzlichen Vorschriften. 


